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Wichtige	Hinweise	
 

 

zur Bauwasserentnahme 
 

 

 

 

 

Wasser darf nur an der dafür vorgegebenen Stelle am Schlauchanschluss entnommen werden. 

 

Das Entleerungsventil muss bei Frost bis zum Anschlag zugedreht werden, damit die Steigleitung entleert 

wird. Andernfalls kann die Armatur einfrieren und bersten. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu 

Lasten des Bauherrn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordhoffstraße 2 A  -  38518 Gifhorn 

Vermittlung: 0 53 71-896 - 0 

Telefax: 0 53 71-896 - 199 

Sprechzeiten: 

Montag – Donnerstag 7.30 Uhr - 16.30 Uhr 

Freitag 7.30 Uhr - 12.00 Uhr 


